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Der Verein Tagesmütter Innviertel, die  
Gemeinde Kirchberg und die  

Tagesmütter vor Ort  
freuen sich auf einen Besuch  
jedes interessierten Bürger! 
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WVA Kirchberg b. M. BA04 
 
Seit Anfang Oktober laufen die Arbeiten für die 
Erweiterung der Wasserversorgung durch die Firma 
Braumann Tiefbau GmbH. Derzeit wird die 
Hauptleitung aus PE RC da110 von der Enthamer 
Kreuzung entlang der Landesstraße L1050 Richtung 
Siegertshaft, mittels Spülbohrung verlegt. In weiterer 
Folge werden die seitlichen Ringschlüsse, als auch die 
einzelnen Hausanschlüsse hergestellt.  
Durch die grabenlose Verlegung können die 
Leitungen unter geringer Lärm- und Staubbelastung 
umweltschonend und wirtschaftlich, sowie ohne 
große Verkehrsbeeinträchtigungen errichtet 
werden. 
Das Spülbohrverfahren besteht aus drei Stufen: 
Zunächst wird eine Pilotbohrung errichtet, wobei hier der Bohrkopf gesteuert werden kann. Dadurch kann 
nicht nur entlang der geplante Bohrachse gefahren, sondern auch bevorstehenden Hindernissen ausgewichen 
werden. Anschließend erfolgt im Rückzugverfahren die Aufweitung des Bohrkanals auf den gewünschten 
Bohrdurchmesser. Im letzten Schritt wird dann der vorgeschweißte Rohrstrang in den Bohrkanal eingezogen 
und die einzelnen Leitungen miteinander verbunden. Dann kann die Bohranlage zum nächsten Abschnitt 
umgesetzt werden. 
In den nächsten Wochen werden Begehungen mit den jeweiligen Hausanschlusswerbern stattfinden, um die 
Anschlüsse gemeinsam vor Ort festzulegen. Die betreffenden Anrainer werden durch die Gemeinde 
kontaktiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kanalbau Ersperding, Siegertshaft und in Folge Gumping 

 

Skygymnastik der Herren startet wieder ab 24. Oktober 2019,  
wie gewohnt jeden Donnerstag um 19:30 Uhr  

im Turnsaal der Volksschule Kirchberg! 

„sportliches Kirchberg“! 

Herzliche Einladung an unsere Senioren  
zum „Tanzen ab der Lebensmitte“ mit Monika Suoch 

 
Die Treffen finden wieder ab Oktober jeden Mittwoch um 15 Uhr  

in der Turnhalle der Volksschule statt. 
 

Jede(r) Interessierte ist herzlich Willkommen! 
Monika Suoch freut sich auf ein Wiedersehen! 

 
 



Weltspartag- Raiffeisenbank Kirchberg spendete großzügig an Rotes Kreuz! 

Genehmigung des Landes OÖ einer Haussammlung 

Das Land OÖ genehmigte mit Ansuchen des Österreichischen Gehörlosen Sportverband eine in  
Oberösterreich landesweite Haussammlung (von Haus zu Haus). 

Die entsendeten Spendensammler sind mit einem Ausweis und einer Genehmigung ausgestattet.  
Wir bitten Sie um etwaige Probleme zu vermeiden, sich diese vorzeigen zu lassen! 



Was ist los bei unseren Kirchberger Wirten? 
Kirchberger Wirte starten mit dem Herbst in die „wuide Zeit“! 

Kurse der OÖ GKK 

Rauchfrei durchs Leben  
Kursstart: Di, 29. Oktober – 26. November 2019 um 17:30 Uhr  
in der OÖGKK Braunau  
www.ooegkk.at/rauchfrei  
Die OÖGKK bietet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst (AMD) ein Raucherentwöh-
nungs-Programm an. Der Kurs wird von einer Psychologin durchgeführt.  

Raucherentwöhnung für Erwachsene  

5-Wochen (1 Treffen pro Woche)  

Kosten: Selbstbehalt € 40,00  
 
Information und Anmeldung:  
E-Mail: rauchfrei@ooegkk.at  
Internet: www.ooegkk.at -> Gesund bleiben  

Babys erstes Löffelchen!  
Termine: Mo, 9. September 2019 um 15:00 Uhr  
Mo, 21. Oktober 2019 um 15:00 Uhr  
Mo, 25. November 2019 um 15:00 Uhr  
Mo, 9. Dezember 2019 um 15:00 Uhr  
in der OÖGKK Braunau  
www.ooegkk.at/erstesloeffelchen  
Stillen ist die natürlichste Art einem Baby alles an Nahrung zur Verfügung zu stellen, was es benötigt. Doch 
nach etwa 6 Monaten kommt der Zeitpunkt, an dem das Baby mehr braucht, um gesättigt zu sein. Doch ge-
rade beim Thema Beikost treten häufig Unsicherheiten auf. Wie lange soll noch gestillt werden? Wann soll 
man mit der Beikost anfangen? Welche Lebensmittel sollen für den ersten Brei ausgewählt werden? In spe-
ziellen Ernährungsworkshops gibt die OÖGKK frischgebackenen Eltern und Schwangeren im letzten Tri-
mester wertvolle Tipps für die Beikosteinführung. Der Workshop wird von einer Ernährungswissenschafterin 
oder Diätologin geleitet.  

Für Eltern und Schwangeren im letzten Trimester  

Ein Workshoptag à 2,5 Stunden  

Kosten: keine  

 



Sachkundenachweis für Hundehalter 

 

OÖ Familienkarte—Elternbildung in Ihrer Nähe! 

Silofoliensammlung Herbst 2019 

Weitere Informationen unter https://www.familienkarte.at/de/elternbildung/elternbildungsveranstaltungen/elternbildungsveranstaltungen-1.html 

WO:   Tierarztpraxis für Kleintiere 
   Unterlochnerstr. 10 d;   
   5230 Mattighofen 
 
WANN:  Donnerstag, 24. Okt. 2019 
   Donnerstag, 21. Nov. 2019 
   Donnerstag, 19. Dez. 2019  
 
Organisation:  Tierärztegemeinschaft Inn -
    viertel;      
    Dr. Daniela Klement 
Vortragende:  Dr. Daniela Klement   
    (Tierärztin) 
    Astrid Weber (Trainerin) 
 

Anmeldung und Information: 
07742-6069 

Bitte keine Hunde mitnehmen!   

WO: Helpfauer Hof in Uttendorf 
 
WANN: Donnerstag 24. Okt. 2019 
 
Organisation:  Hunde-Sport-Club   
    Mattigtal 
 
Vortragende:  
    Dipl. Tierarzt     
    Hans Berger 
    Hundesausbildner    
    Josef Plietl 
 
Kosten: 30,- Euro 
 

Anmeldung/Information: 
0650-7521123 

 

WO: SVÖ Vereinsheim 
(Hundeabrichteplatz) 
Höft; 5280 Braunau am Inn 
 
WANN: Dienstag, 3. Dezember 2019 
 
Organisation: SVÖ OG 57 
Kriegerfriedhofstr. 15; 5280 Braunau 
 
Vortragende:  Dr. Weinberger (Tierarzt) 
    Franz Dutzler (Trainer) 
 

Anmeldung und Information: 
07722-67365 ab 18:00 Uhr 

Teilnahme nur nach  
vorheriger Anmeldung! 

Homepage: ww.svoe-og57.at 
 



Kirchberger Wahlergebnis zur Nationalratswahl 2019 
Anmerkung: 618 Wähler am Wahlsonntag  

zzgl. 135 Briefwähler  
Wahlbeteiligung incl Briefwähler: 80,79 % 

Informationen des OÖ Jagdverbandes 

Achtung Wildwechsel!            

Der Herbst erfordert besondere Vorsicht im Straßenverkehr. Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, steigt die Gefahr des Zus ammentreffens mit 
Wildtieren stark an. Zudem fällt die Hauptverkehrszeit genau in die Dämmerung oder Dunkelheit, wo viele Tiere besonders aktiv  und die Sichtverhält-
nisse meist schwierig einzuschätzen sind. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Straßen entlang von Waldrändern und vegetationsreichen Feldern gebo-
ten. Mit dem Abernten der Maisfelder verlieren die Wildtiere ihren sicheren, gewohnten Einstand und sind auf der Suche nach neuen Lebensräumen. 
Dabei überquert das Wild jetzt öfter und unerwartet die Fahrbahnen. 
Die gewaltigen Kräfte, die bei einer Kollision mit Wild auf das Fahrzeug einwirken, werden häufig unterschätzt: So beträgt das Aufprallgewicht eines 
Wildschweins mit 80 kg Körpergewicht auf ein 50 km/h schnelles Auto 2.000 kg, also 2 Tonnen! Ein Reh bringt es auf immerhin auch noch 800 kg! 
Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die häufigste Ursache für Kollisionen mit Wildtieren.  
 
Was kann man als Autofahrer tun, um Kollisionen zu vermeiden? 

 Warnzeichen „Achtung Wildwechsel!“ beachten. 

Tempo reduzieren, vorausschauend und stets bremsbereit fahren 

ausreichend Abstand zum Vorderfahrzeug einhalten 
 

Springt Wild auf die Straße 

 Gas wegnehmen 

 abblenden 

 hupen (mehrmals kurz die Hupe zu betätigen, nicht dauerhupen) 

abbremsen, wenn es die Verkehrssituation zulässt (vermeiden Sie riskante Ausweichmanöver oder abrupte Vollbremsungen)  

 
Damit gibt man den Tieren ausreichend Zeit, um aus dem Gefahrenbereich zu entkommen. Und bitte beachten Sie: Wild quert selten einzeln die Straße, dem ersten Tier folgen 
meist weitere. 
Kommt es trotzdem zu einer Kollision, muss wie bei jedem anderen Unfall reagiert werden: Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, gegebenen-
falls Verletzte versorgen. Die Polizei muss auf jeden Fall verständigt werden. Wer dies verabsäumt, macht sich wegen Nichtmeldens eines Sachschadens strafbar und bekommt 
auch keinen Schadenersatz durch die etwaige Versicherung. Selbst wenn das Tier nur angefahren wurde und noch weglaufen konnte, muss die Polizei verständigt werden. Diese 
kontaktiert dann die zuständige, örtliche Jägerschaft, die sich mit einem Jagdhund auf die Suche nach dem Tier macht, um es gegebenenfalls von seinem Leid zu erlösen. Keines-
falls dürfen Sie getötetes Wild mitzunehmen. Dies gilt als Wilderei und ist strafbar.  
Eine innovative Maßnahme zur Steigerung der Verkehrssicherheit sind optische und akustische Wildwarngeräte. Das Land Oberösterreich hat deshalb in Abstimmung mit dem 
OÖ. Landesjagdverband und durch Unterstützung von Versicherungsunternehmen im Jahr 2003 ein Testprojekt gestartet. Die Wildunfälle haben sich auf den Teststrecken um bis 
zu 93 % reduziert. Daher Oberösterreichs gefährlichste Straßenabschnitte Stück für Stück dauerhaft mit Wildwarngeräten ausgestattet, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und 
die freilebenden Wildtiere zu schützen. 
Mittlerweile wurden über 300 Straßenkilometer durch solche Wildwarngeräte entschärft!  
Die Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf rund 100.000 Euro und werden vom Land Oberösterreich gemeinsam mit Versicherungsunternehmen und dem OÖ. Landesjagdver-
band sowie durch die einzelnen Jagdgesellschaften finanziert. Die örtliche Jägerschaft übernimmt die Selbstkostenbeteiligung von 10 % der Gesamtsumme und wartet und pflegt 
die Geräte mit großem persönlichem Einsatz. 
 
OÖ. Landesjagverband www.ooeljv.at  
 
Text: GF Mag. Christopher Böck, Foto: E. Moser 
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Ihr Rauchfangkehrer informiert: 
 

WICHTIGE Informationen für BETREIBER von FEUERUNGSANLAGEN 
 
Mit Beginn der Heizperiode (1. Oktober) sind Abgasanlagen (Rauchfänge, Abgasfänge und Abgas-
leitungen) sowie Verbindungsstücke wieder zu überprüfen. Diese Überprüfungen sind sicher-
heitsrelevante Tätigkeiten und gesetzlich verpflichtend vom Rauchfangkehrer durchzuführen. 
 
Die Anzahl sowie der Zeitraum zwischen den einzelnen Überprüfungen sind im oö. Lufreinhalte- u. 
Energietechnikgesetz 2002 – OÖ LuftREnTG festgelegt. Diese sind abhängig vom Brennstoff, der 
Heizleistung sowie von der Nutzungsintensität. Gerne informiert Sie Ihr Rauchfangkehrer genauer 
über die Fristen sowie die durchzuführenden Überprüfungen. 
 
Die Überprüfung der Dichtheit, von Fängen hat vor der erstmaligen Inbetriebnahme einer 
Heizungs- bzw. Feuerungsanlage, nach einer Änderung (z.B. Austausch, Erneuerung) sowie 
intervallmäßig wiederkehrend durch den Rauchfangkehrer zu erfolgen. Durch diese regelmäßigen 
Überprüfungen wird gewährleistet, dass keine schädlichen Abgase in den Wohnbereich Ihres 
Hauses gelangen können. 
Fänge, die im Überdruckbereich betrieben werden, sind alle 5 Jahre, Fänge im 
Unterdruckbereich (natürlicher Abzug der Verbrennungsgase) alle 10 Jahre auf Dichtheit 
ausschließlich vom Rauchfangkehrer zu überprüfen. 
 
Außerdem sind Feuerungsanlagen gemäß § 25 OÖ. LuftREnTG wiederkehrend auf die Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen. Bein Anlagen mit einer Leistung über 15 kW Nenn-
wärmeleistung ist zusätzlich die Einhaltung der Umweltvorschriften zu überprüfen 
(Abgasmessung). 
 
Übersicht der Fristen: 

Leistung Frist Umfang 

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit 

15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit + Umwelt 

über 50 kW Jährlich Sicherheit + Umwelt 

 
Vom Prüfberechtigten (Gewerbetreibende mit entsprechender Prüfnummer des Landes OÖ) ist 
über das Ergebnis ein Prüfbericht §25 LuftREnTG zu erstellen und dieser ist bei der Anlage vor 
Ort zu verwahren. 
 
WICHTIG: Eine „Wartung oder ein Servicevertrag“ umfasst nicht automatisch auch diese 
gesetzliche Überprüfung oder ersetzt diese. Der Rauchfangkehrer hat die ordnungsgemäße 
Durchführung zu überwachen und führt natürlich die Überprüfung auch gerne selbst durch. 
 
Für Gasanlagen ist ein Zusatz bei der Prüfnummer erforderlich (Gasorgan). Der Prüfbericht gemäß 
HaBV bzw. GasSiV ist bei der Anlage vor Ort zu verwahren und im Zuge der sicherheits-
relevanten Überprüfung vom Rauchfangkehrer zu kontorollieren. 
Bitte den Prüfbericht LuftREnTG §25 bei der ausführenden Firma einfordern. 
 
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung 2005 
eine Feuerstätte so zu betreiben ist, dass keine Glanzrußbildung erfolgt (Gefahr Rauchfangbrand). 
 
Ebenso möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass vor Inbetriebnahme einer neuen 
Feuerungsanlage der zuständige Rauchfangkehrer zu verständigen ist, damit dieser Ihre 
Feuerungsanlage auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sowie Brand- und 
Betriebssicherheit überprüfen kann. 





Weihnachten, das 
Fest der Liebe 

steht vor der Tür! 

Neues beim Krama z´Kirchberg 


